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Bekanntmachungen

Für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurde

Herr Peter Haas, Sportamt,

von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth

Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.

Umweltausschuss
Montag, den 24. Januar 2022, 14.00 Uhr

Ältestenausschuss
Montag, den 24. Januar 2022, 16.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 26. Januar 2022, 15.00 Uhr

Stadtrat
Montag, den 7. Februar 2022, 9.00 Uhr

Bauausschuss
Dienstag, den 8. Februar 2022, 16.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 9. Februar 2022, 16.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an den Amtstafeln des Neuen 
Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich 
bekannt gemacht.

Bayreuth, den 12.01.2022
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 24.01.2022 – 13.02.2022
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Am 01. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz (BMG) 
in Kraft getreten und ersetzt das bisher geltende Bayerische 
Meldegesetz (MeldeG).
Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzufüh-
rende Datenübermittlungen der Meldebehörde Wider-
spruch zu erheben. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum 
Widerruf. 
Die nach bisherigem Meldegesetz (MeldeG) bereits einge-
tragenen, schutzumfanggleichen Übermittlungssperren 
bleiben bestehen, so dass in diesem Fall kein Handlungsbe-
darf besteht.

Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
zum Zwecke der Versendung von Informationsmaterial an  
deutsche Staatsangehörige, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 
1 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern der Familienan-
gehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. Der 
Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuerhebungsrechts an die jeweilige öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen
Den genannten Stellen darf Auskunft über Wahlberechtig-
te, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zuge-
ordnet werden (sog. Gruppenauskunft), erteilt werden über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften. Die 
Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht wi-
dersprochen wurde, diese Daten nur in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklä-
rung widerrufen wird.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Man-
datsträger, Presse und Rundfunk aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen
Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte weitere Geburtstag 

und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern
Die übermittelten Daten (Familienname, Vorname, Doktor-
grad und derzeitige Anschrift aller Einwohner, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben) dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnis in Buchform) ver-
wendet werden.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie 
schriftlich oder mündlich unter Vorlage Ihres Ausweisdoku-
mentes beim Einwohner- und Wahlamt der Stadt Bayreuth, 
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, nach vor-
heriger Terminvereinbarung unter 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/ -> 
Termin Pass- u. Meldestelle vornehmen oder auch direkt 
über unsere Internetseite:
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/bayreuth/
bsp_ewo_uebermittlungssperren 

Der Widerspruch ist an keine Voraussetzungen gebunden 
und braucht nicht begründet zu werden. Die Einrichtung 
von Übermittlungssperren sowie deren Aufhebung ist kos-
tenfrei. Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen 
wurde, wird die Stadt Bayreuth die genannten Daten weiter-
geben.

Bayreuth, den 03.01.2022
STADT BAYREUTH

Referat Familie, Schulen, Soziales sowie Meldewesen:
gez. Manuela Brozat
Verwaltungsdirektorin

Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz
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Stadt lädt zur Bürgerinnen- und 
Bürgerversammlung am 2. Februar

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger lädt die Bür- 
gerinnen und Bürger aus allen Bayreuther Stadttei-
len am Mittwoch, 2. Februar, um 19 Uhr, zu einer Bür- 
gerinnen- und Bürgerversammlung im Europasaal des  
ZENTRUM, Äußere Badstraße 7a, 95448 Bayreuth, ein.

Der Oberbürgermeister und die Referentinnen und Re-
ferenten der Stadtverwaltung stehen für Fragen, Wün-
sche und Anregungen zu Themen von allgemeinem  
Interesse zur Verfügung.

Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder negativ 
auf Corona getestet). Zum Zwecke der Kontaktnach- 
verfolgung werden die Kontaktdaten aller Teilnehmen-
den dokumentiert. Es besteht Maskenpflicht (FFP2), 
auch am Platz.

Inkrafttreten des Bebauungsplanes
(§ 10 BauGB)

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Stadtrat Bayreuth 
am 15.12.2021 den Bebauungsplan Nr. 3/20 „Wohngebiet im 
Unteren Rotmaintal“ (Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 
1/16)“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen hat.

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der Bebau-
ungsplan sowie die Begründung ab heute beim Planungs- 
und Baureferat - Stadtplanungsamt - im Neuen Rathaus, 9. 
Obergeschoss, während der allgemeinen Parteiverkehrszei-
ten (Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und Mitt-
woch zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft gegeben.

Wenn eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der 
Planung in der Öffentlichen Planauflage gewünscht wird, 
wird um eine telefonische Terminvereinbarung unter der Te-
lefonnummer 0921/25-1660 gebeten. 

Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Unterla-
gen zudem parallel auf der Internetseite der Stadt Bayreuth 
(www.bayreuth.de) in der Rubrik „Rathaus, Bürgerservice“ 
unter „Planen, Bauen“ in das Internet eingestellt wurden.

Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Stadt Bayreuth tritt der vorstehend be-

zeichnete Bebauungsplan Nr. 3/20 „Wohngebiet im Unteren 
Rotmaintal“ (Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 1/16) in 
Kraft.

Gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird auf 
die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Bay-
reuth (Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 
95444 Bayreuth) geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Bayreuth, den 21.01.2022
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Bebauungsplan Nr. 3/20 „Wohngebiet im Unteren Rotmaintal“ 
(Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 1/16)
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Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwas-
serschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die 
Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich 
überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (Bay-
WG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die 
Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu 
kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG).

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bindlach im Landkreis Bay-
reuth und der Stadt Bayreuth wurde das Überschwem-
mungsgebiet an der Trebgast – Furtbach (im Folgenden als 
Überschwemmungsgebiet bezeichnet) von Flusskilometer 
9,400 bis Flusskilometer 16,060 berechnet und in den bei-
gefügten bzw. ausliegenden Plänen dargestellt. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um 
die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus be- 
stehenden Gefährdungslage und nicht um eine behörd- 
licherseits durchgeführte oder veränderbare Planung han-
delt. Auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des spä-
teren Festsetzungsverfahrens durch Rechtsverordnung wird 
hingewiesen.

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsge-
biets ist ein 100-jährliches Hochwasserereignis (Bemes-
sungshochwasser − HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser 
wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 
Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es sich um ei-
nen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 
100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten 
Flächen sind in der beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 
M  1  :  30 000 entsprechend der Legende senkrecht schraf-
fiert eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2 500 können 
im Landratsamt Bayreuth, im Rathaus der Gemeinde Bind-
lach und der Stadt Bayreuth täglich während der üblichen 
Dienstzeiten sowie im Internet unter folgender Adresse 
eingesehen werden: https://www.landkreis-bayreuth.de/
buerger-service/umwelt-abfallwirtschaft/wasserrecht-unte-
re-wasserbehoerde/ueberschwemmungsgebiete/

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwem-
mungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte 
Gebiete. Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkun-
gen verbunden:  

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist ge-
mäß §  78 Abs.  1 Satz  1 in Verbindung mit Abs.  8 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Bauge-
biete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen 

Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. 
Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich 
der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, sowie für 
Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG).   

Ausnahmsweise kann das Landratsamt Bayreuth abwei-
chend von genanntem Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG 
die Ausweisung neuer Baugebiete unter den Voraussetzun-
gen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Ge-
meinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder 
§ 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlie-
ger und Unterlieger,  
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden 
Hochwasserschutzes und 
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  
Dies gilt für Satzungen nach §  34 Abs.  4 und §  35 Abs.  6 
BauGB entsprechend.  

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht 
für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Dei-
chen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung 
und des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens (§  78 
Abs. 4 Satz 2 WHG).  

Im Einzelfall kann das Landratsamt Bayreuth abweichend 
von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB ge-
mäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn   
1. das Vorhaben  
   a. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesent-
        lich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehen-
        dem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich 
        ausgeglichen wird,  
   b. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht 
        nachteilig verändert, 
   c. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträch-
        tigt und 
   d. hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  
2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmun-
gen ausgeglichen werden können.   

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind 
auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berück-
sichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  

Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Hof
ermittelten Überschwemmungsgebiets an der Trebgast – Furtbach von Flusskilometer 9,400 

bis 16,060 auf dem Gebiet der Gemeinde Bindlach und der Stadt Bayreuth
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Anlage zur Bekanntmachung
zur vorläufigen Sicherung des
vom Wasserwirtschaftsamt Hof
ermittelten Überschwemmungsgebietes
Trebgast-Furtbach, Gew. III
Fluss-km 9,400 bis Fluss-km 16,060
im Bereich der Gemeinde Bindlach

Anlage zur Bekanntmachung
zur vorläufigen Sicherung des
vom Wasserwirtschaftsamt Hof
ermittelten Überschwemmungsgebietes
Trebgast-Furtbach, Gew. III
Fluss-km 9,400 bis Fluss-km 16,060
im Bereich der Gemeinde Bindlach

Maßstab  1 : 30.000

Landkreisgrenze

ermitteltes Überschwemmungsgebiet

Legende:

Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS)
© Bayerische Vermessungsverwaltung
Informationssystem Wasserwirtschaft

Geobasisdaten:

Fachdaten:

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls 
untersagt:  
1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anla-
gen, die den Wasserabfluss behindern können,  
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden 
Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
eingesetzt werden,  
3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb 
von Anlagen,  
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von 
Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können 
oder die fortgeschwemmt werden können,
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 
diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes ge-
mäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegen-
stehen,  
7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

Die zuvor genannten Verbote nach §  78a Abs.  1 gelten 
nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von  
Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhal-
tung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen 
zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflus-

ses oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maß-
nahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die für den 
Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelas-
sener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.  

Das Landratsamt Bayreuth kann im Einzelfall abweichend 
von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, 
wenn   
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entge-
genstehen,  
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erheb-
liche Sachschäden nicht zu befürchten sind   
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Neben-
bestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 
Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zu-
vor genannten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkun-
gen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 
Satz 3 WHG).  
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestim-
mungen versehen oder widerrufen werden (§  78a Abs.  2 
Satz 2 WHG).  

Nach § 78a  Abs.  3 in Verbindung mit Abs.  6 WHG sind in 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle 
einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Ge-
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Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Bayreuth, ist verloren gegangen:

Kto.Nr. 3703078083

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunde aufgefordert, binnen 
einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Aufgebot eines Sparkassenbuches

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.

genstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer 
unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.  
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten verboten. Das Landratsamt Bayreuth kann 
auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen we-
niger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizöl-
verbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gel-
ten für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen1 insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV). Wesentliche Änderungen an Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind zum 
Änderungszeitpunkt hochwassersicher auszuführen. Für 
Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) 
im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten insbesondere die Be-
stimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem ha-
ben Betreiber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die 
Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 
AwSV zu beachten.   

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entschei-
dungen des Landratsamts Bayreuth über die Festsetzung 
eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. 
Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverord-

nung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in 
Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. 
Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im be-
gründeten Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Bay-
reuth höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden 
(vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  

Weitere Informationen:  
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete werden im Themenbereich Natur-
gefahren des UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit 
dokumentiert. Unter www.iug.bayern.de sind auch weitere 
Informationen zu Überschwemmungsgebieten sowie recht-
liche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren 
zu finden. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen Was-
serwirtschaftsamt zu erfragen.  

Bayreuth, den 29.12.2021
Landratsamt Bayreuth

gez. Roman Böhm
Regierungsrat

1 [Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen]

Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger-eservices.de kostenlos 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Bayreuth
 Luitpoldplatz 13, D-95444 Bayreuth, 
 Telefon: +49 921 25-1675, Fax: +49 921 25-1701
 E-Mail:  tiefbauamt@stadt.bayreuth.de 
 Internet: www.bayreuth.de

b) Vergabeverfahren:
 Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
 Vergabenummer: 78-2021

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur 
     Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
 Zugelassene Angebotsabgabe: schriftlich

d) Art des Auftrages:
 Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung:
 NUTS-Code: DE242 - Bayreuth, kreisfr. Stadt

f ) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
 Ausbau Mainradweg zwischen Schulstraße 
 und Annecyplatz
 Abbruch Mauerwerk:  ca. 27 m³
 Ausbau Gehwegpflaster/-platten sowie 
 Granitgroß- und -kleinsteinpflaster: ca. 800 m²
 Aushub Straßen- und Gehwegflächen 
 sowie Leitungsgräben:  ca. 405 m³
 Aushub Straßen- und Gehwegflächen 
 sowie Leitungsgräben (in Handschachtung)
  ca. 185 m³
 Einbau Frostschutzmaterial:  ca. 270 m³
 Setzen von Leistensteinen:  ca. 220 m
 Setzen von Betonbordsteinen:  ca. 50 m
 Verlegung Betonrechteckpflaster:  ca. 900 m²
 Verlegung taktiler Blindenleitplatten:  ca. 35 m²
 Einbau Asphalttrag- und -deckschicht 
 AC 22 TN und AC 8 DS (in Handeinbau): ca. 50 t
 Verlegung Grundleitungen (DN 150 PP): ca. 50 m
 Setzen von Sinkkästen (PP DN 400):  ca. 7 Stk
 Verlegung Leerrohre Beleuchtung 
 (DN 75, 1-zügig):   ca. 230 m
 Stellen von Leuchtenmasten 
 (LPH bis 9,0 m):   ca. 9 Stk
 Erdarbeiten Stadtwerke
 Aushub Leitungsgräben:   ca. 40 m³
 Aushub Leitungsgräben 
 (in Handschachtung):   ca. 25 m³
 Verlegung Leerrohre (DN 125, 2-zügig): ca. 140 m

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des 
    Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert 
      werden
 ---

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe 
     Buchstabe f )   
  Nein 

i) Ausführungsfristen:
  Beginn der Ausführung: 04.04.2022
  Fertigstellung oder Dauer der Leistung: 22.07.2022

j) Nebenangebote:   
  nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
 zugelassen 

k) mehrere Hauptangebote
  nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:
 Vergabeunterlagen werden nicht elektronisch zur 
 Verfügung gestellt, sie können angefordert 
 werden bei:
  Stadt Bayreuth, Tiefbauamt
  Luitpoldplatz 13, D-95444 Bayreuth
 ggf. frühester Versand/Abgabe der Unterlagen ab: 
 24.01.2022

 Nachforderung
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Ange-
 botsabgabe gefordert war, werden 
 nachgefordert 

o) Ablauf der Angebotsfrist:  
 am 22.02.2022 um 10.15  Uhr
     Ablauf der Bindefrist:
 am 22.03.2022

p) Adresse für schriftliche Angebote:
 Stadt Bayreuth, Tiefbauamt, Zimmer 1006,
 Luitpoldplatz 13, D-95444 Bayreuth

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
 Deutsch

r) Zuschlagskriterien
  siehe Vergabeunterlagen 
 
s) Eröffnung:  
 am 22.02.2022 um 10.15  Uhr
    Ort:  Stadt Bayreuth, Tiefbauamt, Zimmer 1006
 Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
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     Personen, die bei Eröffnung anwesend sein dürfen:
 Bieter und deren Bevollmächtigte

t) geforderte Sicherheiten: 
 siehe Vergabeunterlagen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
     und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in 
     denen sie enthalten sind
 siehe Vergabeunterlagen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:
 Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-
 tem Vertreter

w) Nachweis zur Eignung
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nach-
 weis der Eignung durch den Eintrag in die Liste 
 des Vereins für die Präqualifikation von Bauunter-
 nehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Ein-
 satz von Nachunternehmen ist auf gesondertes 
 Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert 
  sind oder die Voraussetzung für die Präqualifi-
 kation erfüllen. 
 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als 
 vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Ange-
 bot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung 

 zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nach-
 unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die 
 Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind 
 die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die 
 Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste 
 des Vereins für die Präqualifikation von Bauunter-
 nehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt 
 werden. 
 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
 Eigenerklärungen (auch die der Nachunterneh-
 men) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage 
 der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
 ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu be-
 stätigen. 
 Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache 
 abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher 
 Sprache beizufügen.
 Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) 
 liegt den Vergabeunterlagen bei.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße:
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A).
 Regierung von Oberfranken, VOB-Stelle
 Ludwigstraße 20, D-95444 Bayreuth
 Tel.: 0921/604-1560 oder -1596
 Fax: 0921/604-1664
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Im Rahmen des Vorbescheidverfahrens für das Grundstück 
an der Richard-Wagner-Straße (Flur-Nr. 463 der Gemarkung 
Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 5 
BayBO bekannt gemacht, dass der Vorbescheidantrag (Ein-
gangsvermerk vom 19.11.2020) für den Abbruch eines Be-
standsgebäudes und Neubau eines Mehrgenerationenhau-
ses (5 WE) inkl. Gemeinschaftsraum und Neuerschließung 
(Treppenhaus) der LKG Hensoltshöhe mit Bescheid vom 
12.01.2022 im Rahmen eines baurechtlichen Verfahrens ge-
mäß Art. 71 BayBO zugelassen worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass der Vorbescheid zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Der Vorbescheid kann bei der Stadt Bayreuth (Bauordnungs-
amt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der allge-
meinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminvereinbarung 
(Tel. 0921/25-1681) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (http://www.
vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 21.01.2022
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Vorbescheidverfahren gemäß Art. 71 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück 

Richard-Wagner-Straße in Bayreuth

Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste  Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 

Freitag, 11. Februar 2022


